
Kostenordnung der Psychotherapeu-
tenkammer Niedersachsen (PKN) 

beschlossen von der Kammerversammlung der PKN am 
12.03.2003, zuletzt geändert durch Beschluss der Kammer-

versammlung von 22.04.2006 

Auf Grund § 8 Abs. 2 in Verbindung mit § 25 Nr. 1 lit. 
e des Kammergesetzes für die Heilberufe (HKG) in 
der Fassung vom 8. Dezember 2000 (Nds. GVBI. S. 
301) hat die Kammerversammlung der Psychothera-
peutenkammer Niedersachsen in ihrer Sitzung am 
12. März 2003 folgende Satzung über die Erhebung 
von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
(Kostensatzung) beschlossen: 

§1 

Generell bleiben die üblichen Serviceleistungen der 
PKN-Geschäftsstelle für die Mitglieder der Psycho-
therapeutenkammer kostenlos. Die Kostenordnung 
dient darüber hinaus der Sicherstellung, dass bei 
Sonderleistungen nur die verursachenden Mitglieder 
mit den Kosten belastet werden. Für besondere 
Leistungen werden Gebühren und Auslagen (Ko-
sten) nach dieser Satzung erhoben, wenn die Betei-
ligten hierzu Anlass gegeben haben. Die Erhebung 
von Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
bleibt unberührt. 

§2 

Für die Kostenerhebung gelten die Vorschriften des 
Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 
entsprechend. 

§3 

Die Gebühren bemessen sich nach dem Gebühren-
verzeichnis in der Anlage. 

§4 

Die Auslagen bei der Durchführung der Aufgaben 
nach § 9 HKG sind nach § 13 des Niedersächsi-
schen Verwaltungskostengesetzes in der jeweils 
entstehenden Höhe zu erheben, soweit nicht in der 
Anlage (Gebührenverzeichnis) anderweitig geregelt. 

§5 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft, an dem das Mitteilungsblatt der 
Kammer oder das besondere Rundschreiben he-
rausgegeben worden ist. 

 

Hannover, den 17.05.2006 

 

Dr. Lothar Wittmann  
Präsident der PKN 

 
Die vorstehenden Änderungen Der Kostenordnung 
werden hiermit ausgefertigt und verkündet. 
 
. 

 

Anlage: 
Gebührenverzeichnis zur Kostenordnung 
der Psychotherapeutenkammer Nieder-

sachsen 
1.1 Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen, 

Fortbildungszertifikate und Ausweisen: € 5,-- bis  

€ 25.--, 

1.2 Akkreditierung, Anerkennung von nicht akkredi-

tierten Veranstaltungen für die Fortbildungs-

punkte und Ernennungsurkunden (z.B. im Fort-

bildungs- Gutachterbereich): € 25,-- bis € 300,--. 

2. Kosten im berufsrechtlichen Ermittlungsverfah-

ren: 100 – 1.000 €  

3. Mahnverfahren über rückständige Beitrags- und 

Kostenforderungen:  

Die Mahngebühr beträgt pauschal € 5. Darüber 

hinaus wird ein Säumniszuschlag in Höhe von 5 

% des ausstehenden Betrages, mindestens je-

doch in Höhe von € 15 erhoben. Darüber hinaus 

hat das Kammermitglied weitere Verzugskosten 

zu tragen.  

4. Zurückweisung eines Widerspruchs gegen 

Bescheide im Beitrags- und Kostenverfahren: 

25 € 

5. Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Um-

fang im Gebührenverzeichnis nicht näher be-

stimmt und die mit besonderer Mühewaltung 

verbunden sind, je angefangene halbe Stunde: 

40 € 
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